
 

Gemeinde Borgsum 
Beschlussvorlage der Amtsverwaltung Föhr-Amrum 
 

 öffentlich 
  

Vorlage Nr. 
Borg/000025/1

vom 18.05.2011 

Beratungsfolge: 

Gemeindevertretung 
 

Amt / Abteilung: 
Bau- und Planungsamt 

Bezeichnung der Vorlage: 
 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 
der Gemeinde Borgsum für das Gebiet 
südlich Taarepswoi zwischen Malnstich 
und Süüderwoi 
hier: a) Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen 
b) Erneuter Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss 

Genehmigungsvermerk 
vom: 25.05.2011 
 
 
 
Die Amtsdirektorin 
 

 Sachbearbeitung durch: 
Herr Meer 
 

 
 
Sachdarstellung mit Begründung: 
 
zu a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
 
Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Borgsum hat 
öffentlich ausgelegen, die Träger öffentlicher Belange sind beteiligt worden. Von den Trägern 
öffentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen, die in der Anlage zu dieser Vorlage 
dargestellt sind. 
 
Die Prüfung dieser Stellungnahmen hat ergeben, dass Änderungen am Planentwurf 
erforderlich sind, um die Belange von Trägern öffentlicher Belange, insbesondere des 
Kreises Nordfriesland, sachgerecht zu berücksichtigen. Der Abwägungsvorschlag ist als 
Anlage zur Vorlage beigefügt. 
 
 
zu b) erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Durch die Berücksichtigung einiger Stellungnahmen sind Änderungen am Planentwurf 
erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung und 
zur Anzahl der zulässigen Wohneinheiten.  
 
Aufgrund der erforderlichen Änderungen wurde der Planentwurf überarbeitet. Dieser 
Planentwurf soll nunmehr erneut öffentlich ausgelegt werden. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Zu a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Eingaben und Stellungnahmen werden gemäß der Anlage zur Vorlage berücksichtigt, 
teilweise berücksichtigt oder auch nicht berücksichtigt. 

 
2. Die Amtsdirektorin wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange sowie die 

Privatpersonen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
Zu b) erneuter Entwurfs und Auslegungsbeschluss 
 

3. Der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde Borgsum für 
das Gebiet südlich Taarepswoi zwischen Malnstich und Süüderwoi sowie die 
Begründung werden gemäß vorliegendem Abwägungsvorschlag geändert. 
 

4. Der geänderte Entwurf der 3. Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 6 der Gemeinde 
Borgsum für das Gebiet südlich Taarepswoi zwischen Malnstich und Süüderwoi 
sowie der geänderte Entwurf der Begründung dazu werden in der jeweils 
vorliegenden Fassung gebilligt. 
 

5. Die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Begründung sowie die wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich 
auszulegen. Die Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu 
beteiligen und über die 2. öffentliche Auslegung zu informieren. 

  
 
 
 


